
 

Ausstellungsreglement Braunvieh Regionalschau Zürcher Oberland 2026 vom 18. April 2026 

1. Zweck  

Die Braunviehzucht im Gebiet der Züchtergruppe Zürich aufzeigen und fördern. 

2. Organisation  

Die Ausstellung wird durch die Züchtergruppe Zürich organisiert. Die Original Braunviehzüchter 
aus dem ganzen Kanton Zürich sind als Gäste eingeladen. 

3. Umfang der Ausstellung  

Total ca. 250 Rinder und Kühe der Rassen Brown Swiss und Original Braunvieh   

4. Anmeldung der Tiere  

Die Anmeldung der Tiere erfolgt über das SchauNet von Braunvieh Schweiz. Bis spätestens 
15.03.2026 können Tiere angemeldet werden. Es können nur Tiere aufgeführt werden, die 
fristgerecht und ordentlich angemeldet wurden. Teilnahmeberechtigt sind Brown Swiss Tiere aus 
dem Gebiet der Züchtergruppe Zürich, die Mitgliedschaft bei der Züchtergruppe ist jedoch nicht 
vorgeschrieben. Original Braunviehtiere sind aus dem ganzen Kanton Zürich willkommen. 

5. Bedingungen  

Die Tiere müssen folgende Anforderungen erfüllen: Gültiger Abstammungsausweis, Kühe müssen 
in Laktation sein, Rinder geboren zwischen 31.12.2023 und 31.03.2025 

6. Anmeldegebühren  

Anmeldegebühr: Fr. 30.-/Tier  

Die Gebühr ist vor der Schau zu bezahlen. 

7. Vorschau  

Es findet keine Vorschau statt. Sollte die Stückzahl von 250 Tieren überschritten werden, behält 
sich das OK das Recht vor, mit Absprache derjenigen Züchter, welche am meisten angemeldet 
haben, einzelne Tiere zu streichen.  

8. Rangierung  

Die Tiere werden durch die Ausstellungsleitung nach Laktation und nach dem Alter in die 
verschiedenen Abteilungen eingeteilt. Es wird im Einmannsystem rangiert. Es besteht keine 
Rekursmöglichkeit. Die Rangierung findet in der Reithalle statt.  

9. Schöneuterwettbewerbe  

Der Richter bestimmt pro Abteilung 1-2 Kühe, die an den Schöneuterwettbewerben teilnehmen 
können. Es werden folgende Titel vergeben: 

• BS 1. Laktation,  

• BS 2. und 3. Laktation  

• BS 4. Laktation und ältere Kühe  

• OB 1. und 2. Laktation  

• OB 3. Laktation und ältere Kühe.  
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10. Championwahl  

Es werden folgende Titel je für beide Nutzungsrichtungen Braunvieh und Original Braunvieh 
vergeben: 

• Champion 

• Junior-Champion (Kühe in 1. Laktation) 

• Rinder 

Die Tiere im ersten und zweiten Rang pro Abteilung nehmen an der Championwahl teil. Es wird 
eine „Champion“, eine „Reserve Champion“ und eine „Honorable Mention“ bestimmt.  

11. Spezialpreis 

Es wird je für die beiden Nutzungsrichtungen Braunvieh und Original Braunvieh der Titel Miss 
Genetik vergeben. 

12. Transport  

Die Organisation und Durchführung des Transports der Tiere ist Sache des Ausstellers. Die 
Auffuhrzeiten werden den Ausstellern mit dem Aufgebot mitgeteilt und sind strikt einzuhalten. Vor 
Schauende dürfen keine Tiere den Schauplatz verlassen.  

13. Aufstallung 

Die Tiere werden im Freien, vor der Reithalle, nach Abteilungen aufgestallt. Melkmaschinen 
stehen zur Verfügung. Es wird gewünscht, dass die Tiere nach der Rangierung gemolken werden.  

14. Versicherung  

Für die Ausstellungstiere wird das OK eine Versicherung mit der Emmentaler 
Versicherungsgesellschaft abschliessen. Die Tiere sind in der Höhe von max. Fr. 5’000.- auf dem 
Hin- und Rücktransport, sowie an der Ausstellung versichert. Für höhere Versicherungswerte ist 
der Besitzer selbst verantwortlich.  

15. Tierseuchenpolizeiliche Vorschriften  

Die Weisungen des Kantonalen Veterinäramtes sind integrierender Teil der Auffuhrbedingungen. 
Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt erlassen. Die Aussteller werden zu gegebener Zeit direkt 
informiert. Ebenso gilt die Einhaltung des aktuellen ASR-Reglements (https://asr-
ch.ch/images/content/Download-Ordner/Ausstellungen/ASRAusstellungsreglement_2023-01-
01.pdf).  

16. Styling  

Das Styling ist gemäss ASR-Reglement gestattet. Ein geeigneter Platz wird zur Verfügung 
gestellt. Das Styling ist Sache des Ausstellers. 

17. Schlussbestimmungen  

Mit der Anmeldung der Tiere anerkennt der Besitzer sowie der Aussteller sämtliche Reglemente 
und verpflichtet sich diese einzuhalten. Über besondere Situationen entscheidet das OK.  

Wetzikon im Oktober 2025 

Roman Auer      Andy Kocher 
OK Präsident      Sekretariat  

https://asr-ch.ch/images/content/Download-Ordner/Ausstellungen/ASRAusstellungsreglement_2023-01-01.pdf
https://asr-ch.ch/images/content/Download-Ordner/Ausstellungen/ASRAusstellungsreglement_2023-01-01.pdf
https://asr-ch.ch/images/content/Download-Ordner/Ausstellungen/ASRAusstellungsreglement_2023-01-01.pdf

